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 Veröffentlicht am 15.05.1997

Norm

ZustG §17

Rechtssatz

Eine Ersatzzustellung durch Hinterlegung ist auch dann unwirksam, wenn der Empfänger im Zustellungszeitpunkt zwar

nicht verreist gewesen ist, sondern sich in derselben Stadt aufgehalten hat, aber doch längere Zeit seiner Wohnung

ferngeblieben ist (vergleiche Rechtssatz Nr 36650 zu § 104 JN).
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